Übersicht-MBR-Berufsbildung

Übersicht Beteiligung Berufsbildung

	Maßnahme
	Erläuterung

	Berufsbildung
	Hier geht es darum, den Beschäftigten die fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die sie für ihre spätere Tätigkeit im Betrieb benötigen. 

	Berufliche Fortbildung
	Ziel ist hier die Erhaltung, Anpassung und Erweiterung vorhandener fachlicher Kenntnisse und Fertigkeiten.

	Berufliche Umschulung
	Hier geht es darum, den Beschäftigten fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten zu verschaffen, die sie nach Abschluss der Maßnahmen befähigen, eine andere berufliche Tätigkeit aufzunehmen bzw. einen anderen Arbeitsplatz auszufüllen.
Wie die Unternehmensleitung Ihren betroffenen Kolleginnen und Kollegen das Wissen vermittelt, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass die von Ihnen beschlossenen Maßnahmen berufsbezogen sind. Beispiele für Maßnahmen der beruflichen Bildung sind: 
Betriebliche Lehrgänge
Bildungsprogramme,
Anleitungen zur Bedienung neuer Maschinen,
Veranstaltungen zum Erfahrungs- und Informationsaustausch,
Tele-Learning, also Wissensvermittlung über technische Systeme.
Wichtig: Gerade im Zusammenhang mit Umschulungen kommt es immer mal wieder zu Konflikten rund um Ihre Mitbestimmung. Der Betriebsrat hat nur bei betrieblichen Maßnahmen ein Beteiligungsrecht. Das ist nur der Fall, wenn Ihre Unternehmensleitung Träger oder Veranstalter ist. Arbeitet Ihre Unternehmensleitung mit Dritten zusammen, müssen diese einen rechtlichen oder einen tatsächlichen Einfluss auf den Inhalt, die Organisation der Veranstaltung haben.  

	Sonstige Bildungsmaßnahmen
	Hierunter fallen alle Maßnahmen, die zu keinem der oben genannten Punkte zählen. Diese müssen jedoch das Ziel haben, dem Arbeitnehmer bzw. der Arbeitnehmerin in systematischer, lehrplanartiger Weise neue Kenntnisse und Erfahrungen der beruflichen Tätigkeit zu vermitteln.



